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Hinweisgeberschutzgesetz

Leistungsumfang

Die Europäische Union hat mit der „EU-Whistleblower-
Richtlinie“ allen europäischen Mitgliedsstaaten
vorgegeben, ab dem 17.12.2023 jedes Unternehmen
mit mehr als 50 Beschäftigten zur Einrichtung von
Hinweisgebersystemen zu verp� ichten. 

Die Software   stellt das geforderte Hinweis-
gebersystem zur Verfügung.

Darin integriert wurde eine Ombudsstelle, um auf Wunsch 
eine anonyme Kommunikation mit einem Hinweisgeber 
gewährleisten zu können.

Die Ombudsstelle hat weiterhin die Aufgabe, die ein-
gegangenen Meldungen zu bewerten, und im Falle von 
vorhandener Relevanz die erforderlichen Maßnahmen 
einzuleiten.

Die hierzu erforderliche Unabhängigkeit der Ombudsstelle 
wird mit INSIDE über eine externe Person sichergestellt.

Hinweisgebersystem

Zusätzlich zum Leistungsumfang der „EU-Whistleblower-
Richtlinie“ ermöglicht den Mitarbeitern eines 
Unternehmens, sich mit Verbesserungsvorschlägen direkt an 
die zuständigen Bereiche in der Firmenleitung zu wenden.

Ein Vorschlagswesen durch die Einbeziehung konstruktiver 
Vorschläge von Mitarbeitern hat sich in großen Unternehmen 
bewährt.

  stellt diese zusätzliche Möglichkeit nun auch 
kleineren Unternehmen zur Verfügung.

Gesetzestext

Vorteile für Ihr Unternehmen
Verringerung von Risiken
Erhöhung der Transparenz
Hilfe bei Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Förderung von Innovation
Optimierung der Arbeitsplatzkultur

Software


